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Sachbearbeiter . Dr.. Bi.echt 

An das 
Bundesministerium fUr 
Arbeit und Soziales 

Stubenr ing 1 
1010 \'i i e n 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

Betreff: EntwUrfe eines Bundesgesetzes Uber den Aufwandersatz 
von gesetzlichen Interessenvertretungen und frei­
willigen Berufsvereinigungen in Arbeitsrechtssachen 
sowie Uber die Änderung des Arbeits- und SoziaLge­
richtsgesetzes sowle einer Verordnung Uber den Aufwand­
ersatz von gesetzlichen Interessenvertretungen und 
freiwilligen Berufsvereinigungen in Arbeitsrechts­
sachen ; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 53.1UO/7-3/92 vom 11. August lY92 

Gegen die oben zit. EntwUrfe wird aus der Sicht der von der Landesregierung 

zu \vahrenden Interessen ke in Ei nwand erhoben. 

Es wirci jedoch bemerkt, daL die ~legelung über den Auf\vandersatz im Vergleich 

zu delI VerfahrelI vor den Geri chtshöfen eies öf fen t Li ehen Rechts doch et\vas komj.Jl i­

z1 ert erscheint. Gerade eine Pauschalregelung sollte sowohl den Sach- als auch 

delI Personalauhmnd in einem abdecken. 

TIn 7.usalIlll1ellhang mit der beabsichtigte" Novellierung ues Arbeits- und Sozia1-

gerichtsgesetzes wird verlangt, auch den Ländern die ~öglichkejt einzuräumen, 

ihre Interessen in allen Verfahren 1. und 11. Instanz, zuminuest vor den Arbeits-
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und Sozlalgericht.ell, selbst vertreten zu können und dafür auch einen entslirechen­

den Aufwandersatz gesetzlich vorzusehen. Damit wUrde nur eine Gleichstellung 

mit den gesetzlichen Interessenvertretungen und freh'illigen Berufsvereinigungen, 

die zur Vertretung vor den Gerichten I. und 11. Instanz, nunmehr auch mit ent­

sprechendem Kostenersatz, befugt sind, herbeigeführt. Eine ßesserstellung der 

genannten Interessenvertretungen und Berufsvereinigungen erscheint sachlich 

nicht gerechtfertigt. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlamentsdi rek­

tion zugeleitet. 

FUr die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungs stelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 

2/SN-220/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




